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Geänderter Antrag: 
 
1. Es wird die zeitlich unbefristete Einrichtung einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h 
auf dem Straßenzug Baustraße (Lindenplatz bis Grünstraße) und Grünstr. (Baustraße bis Walder-
str) angeregt. 
 
2. Hilfsweise wird eine nächtliche Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h auf dem Straßen-
zug Baustraße (Lindenplatz bis Grünstraße) und Grünstr. (Baustraße bis Walderstr) angeregt. 
 
3. Hilfsweise wird eine zeitlich befristete Geschwindigkeitsbeschränkung auf dem nördlichen Ab-
schnitt der Grünstr. zur Schulwegsicherung angeregt. 
 
 
Begründung: 
 
Es wird auf die als Anlage der SV beigefügten Mails des Bürgers verwiesen. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung zum geänderten Antrag 
 
Zur Antragstellung 
Entsprechend des Beschlusses des STEA vom 10.4.19 hat die Verwaltung Kontakt mit dem An-
tragsteller aufgenommen und gefragt: 
 
Ihre Anregung vom 30.11.18 bezieht sich ausschließlich auf nächtlichen Lärmschutz. Ist dies tat-
sächlich so gemeint, oder geht es eigentlich um eine allgemeine Geschwindigkeitsabsenkung 
tagsüber, wie sie vergleichsweise im westlichen Teil der Baustraße Richtung Lindenplatz zur 
Schulwegsicherung besteht (Anlage 1). 
 
Da keine Telefon- oder E-Mailkontaktdaten vorlagen, musste dies schriftlich erfolgen. Für die Klä-
rung des Sachverhaltes wurde vom Tiefbau- und Grünflächenamt ein Gespräch angeboten. 
 
Leider wurde davon kein Gebrauch gemacht, sondern per Mail geantwortet (Anlage 2). In dieser 
Mail wird eine allgemeine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h auf der gesamten Baustra-
ße und hilfsweise eine nächtliche Beschränkung zum Lärmschutz beantragt. 
 
Das Tiefbau- und Grünflächenamt hat daraufhin den Antragsteller per Mail (Anlage 3) näher über 
die rechtliche Situation informiert und versucht, den Antrag weiter zu konkretisieren. Wiederum 
wurde ein Gespräch angeboten. 
 
Der Antragsteller antwortete wieder per Mail (Anlage 4). Das Tiefbau- und Grünflächenamt hat 
daraus die geänderte Antragstellung interpretiert. 
 
 
Zum Fachinhalt 
 
- Anregung 1: Zeitlich unbefristete Einrichtung einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h 
auf dem Straßenzug Baustraße (Lindenplatz bis Grünstraße) und Grünstr. (Baustraße bis Walder-
str): 
 
Nach §45 STVO kann das Tiefbau- und Grünflächenamt als Straßenverkehrsbehörde eine solche 
Nutzungsbeschränkung nur vornehmen, wenn eine besondere Gefahrenlage besteht. Dies ist we-
der an der Baustraße noch an der Grünstraße erkennbar. Es bestehen dort weder Unfallhäufungs-
stellen noch schwierige Verkehrsverhältnisse. 



SV-Nr.: WP 14-20 SV 66/130/2 
 
 

 

- 2 - 

→ Die Anregung muss abgelehnt werden. Diese Situation wurde dem Antragsteller auch bereits in 
der Mail der Anlage 3 erläutert. 
 
 
- Anregung 2 (hilfsweise): Nächtliche Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h auf dem Stra-
ßenzug Baustraße (Lindenplatz bis Grünstraße) und Grünstr. (Baustraße bis Walderstr) 
 
Wie schon ausführlich in der SV 66/130/1 erläutert, kann das Tiefbau- und Grünflächenamt eine 
solche Beschränkung nach §45 STVO vornehmen, wenn nachgewiesen ist, dass Lärmschutzwerte 
überschritten sind. Die bindende Verwaltungsvorschrift zur STVO führt dazu aus: Geschwindig-
keitsbeschränkungen aus Gründen des Lärmschutzes dürfen nur nach Maßgabe der Richtlinien für 
straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm (Lärmschutzrichtli-

nien - StV) angeordnet werden. Dazu müsste eine erechnung nach RLS-90 mit Kosten von (ge-
schätzt) 3.000€ erstellt werden. Da die Ergebnisse der Lärmaktionsplanung keinen Hinweis auf 
eine Lärmschutzwertüberschreitung geben, müsste diese Anregung derzeit abgelehnt werden. 
Wenn der Ausschuss einen Beschluss zur Erstellung der Berechnung fasst, würde das Tiefbau- 
und Grünflächenamt auf der Basis des dann vorliegenden Ergebnisses handeln. 
 
 
 
- Anregung 3 (hilfsweise): Zeitlich befristete Geschwindigkeitsbeschränkung auf dem nördlichen 
Abschnitt der Grünstr. zur Schulwegsicherung. 
 
Nach §45 STVO (9) 6 kann das Tiefbau- und Grünflächenamt als Straßenverkehrsbehörde eine 
solche Nutzungsbeschränkung unter bestimmten Voraussetzungen vornehmen. Die für die Ent-
scheidung verbindliche Verwaltungsvorschrift führt dazu aus: 
Innerhalb geschlossener Ortschaften ist die Geschwindigkeit im unmittelbaren Bereich von an 
Straßen gelegenen Kindergärten, -tagesstätten, -krippen, -horten, allgemeinbildenden Schulen, 
Förderschulen für geistig oder körperlich behinderte Menschen, Alten- und Pflegeheimen oder 
Krankenhäusern in der Regel auf Tempo 30 km/h zu beschränken, soweit die Einrichtungen über 
einen direkten Zugang zur Straße verfügen oder im Nahbereich der Einrichtungen starker Ziel- und 
Quellverkehr mit all seinen kritischen Begleiterscheinungen (z. B. Bring- und Abholverkehr mit viel-
fachem Ein- und Aussteigen, erhöhter Parkraumsuchverkehr, häufige Fahrbahnquerungen durch 
Fußgänger, Pulkbildung von Radfahrern und Fußgängern) vorhanden ist. Dies gilt insbesondere 
auch auf klassifizierten Straßen (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) sowie auf weiteren Vorfahrt-
straßen (Zeichen 306). Im Ausnahmefall kann auf die Absenkung der Geschwindigkeit verzichtet 
werden, soweit etwaige negative Auswirkungen auf den ÖPNV (z. B. Taktfahrplan) oder eine dro-
hende Verkehrsverlagerung auf die Wohnnebenstraßen zu befürchten ist. In die Gesamtabwägung 
sind dann die Größe der Einrichtung und Sicherheitsgewinne durch Sicherheitseinrichtungen und 
Querungshilfen (z. B. Fußgängerüberwege, Lichtzeichenanlagen, Sperrgitter) einzubeziehen. Die 
streckenbezogene Anordnung ist auf den unmittelbaren Bereich der Einrichtung und insgesamt auf 
höchstens 300 m Länge zu begrenzen. Die beiden Fahrtrichtungen müssen dabei nicht gleich be-
handelt werden. Die Anordnungen sind, soweit Öffnungszeiten (einschließlich Nach- und Neben-
nutzungen) festgelegt wurden, auf diese zu beschränken. 
 
→Der Anregung kann zugestimmt werden. Die Schulen haben zwar keinen direkten Zugang zu 
Straße, es liegen aber die weiteren benannten kritischen Verhältnisse vor. Die Ausdehnung des 
und die zeitliche Befristung Geschwindigkeitsbeschränkungsbereichs ist ausschließlich von der 
Straßenverkehrsbehörde festzulegen. 
 
 
gez. Birgit Alkenings 
 



  

    
Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert IBAN DE75 3345 0000 0034 3005 66 
 BIC WELADED1VEL 
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Stadtverwaltung Hilden . Postfach 100880 . 40708 Hilden Tiefbau- und Grünflächenamt 

Grünstraße 27 

 

40723 Hilden  

Am Rathaus 1, 40721 Hilden 
 
Datum 11.04.2019 
Auskunft erteilt Harald Mittmann 
Zimmer 333 / 335 
Telefon 02103 / 72 - 460 
Fax 02103 / 72 - 85460 
E-Mail harald.mittmann@hilden.de 
Aktenzeichen 66.1 Grünstr 27 §24GO 
  
Öffnungszeiten  
Mo und Fr 8:00 - 12:00 Uhr 
Di - Do 8:00 - 16:00 Uhr 
  
  
Buslinien 781, 783, 784  
Haltestelle Am Rathaus 

Ihre Anregung nach §24 GO NRW 

 

 

Sehr geehrter Herr         , 

 

mit Datum vom 30.11.2018 haben Sie sich mit einer Anregung nach §24 Go NRW an den Rat 

der Stadt Hilden gewandt. Sie möchten im Bereich des Hauses Grünstr 27 eine nächtliche Ge-

schwindigkeitsbegrenzung aus Lärmschutzgründen. 

 

Der zuständige Fachausschuss des Rates der Stadt Hilden hat sich in 2 Sitzungen mit dem 

Thema befasst, ohne bisher eine Entscheidung getroffen zu haben. In der gestrigen Sitzung 

wurde die Verwaltung beauftragt mit Ihnen Kontakt aufzunehmen um die näheren Umstände 

Ihrer Anregung zu klären. Damit soll die Entscheidungsgrundlage ggfls. verbessert werden. 

 

Da ich leider weder eine Telefonnummer noch eine Mailadresse von Ihnen habe, kann ich der-

zeit nur auf schriftlichem Wege den Kontakt suchen. Die Fragestellung des Ausschusses lautet: 

 

Die Anregung bezieht sich ausschließlich auf nächtlichen Lärmschutz. Ist dies tatsächlich so 

gemeint, oder geht es eigentlich um eine allgemeine Geschwindigkeitsabsenkung tagsüber, wie 

sie vergleichsweise im westlichen Teil der Baustraße Richtung Lindenplatz zur Schulwegsiche-

rung besteht. 

 

Es wäre sehr schön, wenn Sie mich dazu kontaktieren würden. Wenn gewünscht, komme ich 

auch gerne zu Ihnen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Mittmann 

Amtsleiter 
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Mittmann, Harald

Von: Hansjörg Koepsell <hansjoergkoepsell@outlook.com>

Gesendet: Mittwoch, 17. April 2019 22:09

An: Mittmann, Harald

Betreff: 30-iger Zone  Baustraße ,Ecke Grünstraße

Sehr geehrter Herr Mitmann, 

 

hiermit ergänze ich meinen Antrag wie folgt: 

 

Zutreffend wäre m.E. eine allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h im Bereich der gesamten 

Baustraße. 

 

Eine solche besteht in Bereich der oberen Baustraße Richtung Lindenplatz und im  Anschluss an die Baustraße im 

Bereich der Oststraße. 

 

Wieso die Oststraße eine derartige Geschwindigkeitsbegrenzung erhält, nicht aber die Baustraße im Bereich der 

Einmündung zur Grünstraße, ist für mich nicht nachvollziehbar. 

 

Was die Lärmbelastung und das Verkehrsaufkommen anbelangt, ist die Baustraße im fraglichen Bereich  wesentlich 

stärker belastet als die Oststraße. 

 

Dessen ungeachtet ist mir klar, dass man als Bürger  der Stadt Hilden keine zu hohen Forderungen stellen darf. 

Folglich ist mein Antrag als „ Minus „ zur Limitierung der Geschwindigkeit 

auf 30 km/h für den gesamten Verlauf der Baustraße zu sehen. Ich würde mich also mit einer zumindest nächtlichen 

Lärmreduzierung durch Anordnung einer limitierten Geschwindigkeit von 30 km/h 

 

in den Nachtstunden zufrieden geben. Hier ist auch noch zu beachten, dass die Autofahrer nach Verlassen der 30-

iger Zone, richtig aufdrehen und der Schall durch die Unterführung 

multipliziert wird. Es ist daher z.B. nicht möglich bei offenem Fenster zu schlafen. 

 

MFG 

 

Hansjörg Koepsell 

hmittman
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Mittmann, Harald

Von: Mittmann, Harald

Gesendet: Donnerstag, 18. April 2019 12:11

An: 'Hansjörg Koepsell'

Betreff: AW: 30-iger Zone  Baustraße ,Ecke Grünstraße

Sehr geehrter Herr Koepsell, 

 

herzlichen Dank für Ihre Nachricht und die Erläuterungen. Bevor die Angelegenheit wieder der Politik zur Beratung 

und Entscheidung vorgelegt wird, gestatten Sie mir einige Erläuterungen und Nachfragen. 

 
Erläuterungen 

Das Tiefbau- und Grünflächenamt als Straßenverkehrsbehörde ist auf der Basis von §45 Straßenverkehrsordnung 

(STVO) unter bestimmten Randbedingungen befugt, Geschwindigkeitsbeschränkungen vorzunehmen. Dabei handelt 

es sich um einen rechtsgebundenen Verwaltungsakt, welcher einer freien Entscheidung (auch der Politik) nicht 

zugänglich ist. Es muss also einer der in der STVO festgelegten Gründe vorliegen, um solche Beschränkungen 

vornehmen zu können. Die Entscheidung kann gerichtlich angefochten werden. Für die von Ihnen angesprochenen 

Straßen(abschnitte) gab es solche Gründe. 

Sie weisen auf die Geschwindigkeitsbeschränkung im westlichen Teil der Baustraße Richtung Lindenplatz hin. Diese 

wurde zur Schulwegsicherung der SchülerInnen aus dem Bereich Holterhöfchen eingerichtet. Sie gilt daher nur Mo-

Fr bis 16.00 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten gab es keinen Grund für eine weiter Beschränkung. 
Im südlichen Abschnittes der Oststr. wurde die durchgehende Geschwindigkeitsbeschränkung aus Gründen der 

Verkehrssicherheit angeordnet. Zurückzuführen ist dies auf beschränkten Sichtverhältnisse im Straßenverlauf im 

Zusammenhang mit den Ein- und Ausfahrtsituationen im Bereich des dort angesiedelten Großmarktes. 

 

Baustraße/Grünstraße 

Der in Ihrer Mail angegebene Wunsch nach einer generellen Geschwindigkeitsbeschränkung auf der gesamten 

Baustraße und im weiteren Verlauf im nördlichen Teil der Grünstraße bis zur Walderstraße wird aus rechtlichen 

Gründen so nicht erfolgen können. Nach derzeitigem Kenntnisstand liegt in diesem Straßenbereich keine besondere 

(zeitlich unbefristete) Gefährdungssituation wie z.B. in der Oststraße vor. Insofern ist keine Grundlage für eine 

zeitlich umfassende Geschwindigkeitsbeschränkung erkennbar. 
Eine Prüfungsansatz könnte es, vergleichbar der vorh. Schulwegsicherung im westlichen Teil der Baustr., in der 

Grünstr. zwischen Walderstr. und Pungshausstr. geben. Hier könnte in Zusammenarbeit mit der Polizei und den 

Schulen eine diesbezügliche Notwendigkeit einer zeitlich befristeten Geschwindigkeitsbeschränkung geprüft 

werden. 

Bezüglich des von Ihnen als „Minimallösung“ gewünschten nächtlichen Lärmschutzes muss ich Ihnen 

bedauerlicherweise mitteilen, dass die mir derzeit vorliegenden Daten keinen Hinweis auf eine Überschreitung von 

Lärmschutzwerten geben.  Dies wäre aber Grundlage für eine nächtliche Geschwindigkeitsbeschränkung. Eine 

rechtlich hinreichende Entscheidungsgrundlage wäre nur über eine detaillierte Lärmberechnung zu bekommen. 

Diese ist mit Kosten von ca 3.000€ verbunden, die die Stadt Hilden zu tragen hätte, wenn sie durchgeführt wird. 

 
Fazit 

Diese ausführlichen und sicher auch etwas komplizierten Ausführungen waren leider erforderlich, um Ihnen die 

Möglichkeiten und Grenzen der Regelungen durch die Straßenverkehrsbehörde aufzuzeigen. Sie sollen auch als 

Grundlage für Ihre noch notwendige Entscheidung dienen, die ich Ihnen noch erläutern möchte bzw. leider muss. 

 

Der politische Fachausschuss des Stadtrats darf auf eine Bürgeranregung nach  §24GO nur mit Zustimmung oder 

Ablehnung reagieren. Dabei darf er Ihre Anregung nicht modifizieren, auch wenn dies möglicherweise im Sinne des 

Bürgers wäre. Um nun keinen Fehler in der Auslegung Ihrer Mail zu machen, stelle ich sicherheitshalber folgende 

Fragen: 
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1. Möchten Sie Ihre Anregung dahingehend modifizierten, dass Sie eine zeitlich umfassende 

Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Baustraße (Lindenplatz bis Grünstraße) und auf der Grünstr. 

(Baustraße bis Walderstr) anregen 

2. Alternativ (wie im ersten Satz Ihrer Mail): Möchten Sie Ihre Anregung dahingehend modifizierten, dass Sie 

eine zeitlich umfassende Geschwindigkeitsbeschränkung nur auf der Baustraße (Lindenplatz bis Grünstraße) 

anregen 
3. Wenn 1. oder 2. rechtlich nicht möglich ist, wollen Sie Ihre Anregung zur nächtlichen 

Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Baustr. aufrechterhalten für den Fall, dass Punkt 1oder 2 nicht 

realisiert/beschlossen werden 

4. Wollen Sie alternativ ein zeitlich befristete Geschwindigkeitsbeschränkung auf dem nördlichen Abschnitt der 

Grünstr. zur Schulwegsicherung anregen, für den Fall das Punkt 1,2 oder 3 nicht realisiert werden 

 

Ich habe Ihnen hier ganz bewusst denkbare Varianten für Ihre Anregung aufgezeigt. Ich biete Ihnen dazu gerne ein 

Telefonat oder Gespräch an. 

 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Mittmann 
(Amtsleiter) 
Stadt Hilden 
Tiefbau- und Grünflächenamt 
T: 02103-72460 
F: 02103-72603 
E: harald.mittmann@hilden.de 
H: www.hilden.de 
 

 

 

 

 

 

Von: Hansjörg Koepsell [mailto:hansjoergkoepsell@outlook.com]  

Gesendet: Mittwoch, 17. April 2019 22:09 

An: Mittmann, Harald 

Betreff: 30-iger Zone Baustraße ,Ecke Grünstraße 

 

Sehr geehrter Herr Mitmann, 

 

hiermit ergänze ich meinen Antrag wie folgt: 

 

Zutreffend wäre m.E. eine allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h im Bereich der gesamten 

Baustraße. 

 

Eine solche besteht in Bereich der oberen Baustraße Richtung Lindenplatz und im  Anschluss an die Baustraße im 

Bereich der Oststraße. 
 

Wieso die Oststraße eine derartige Geschwindigkeitsbegrenzung erhält, nicht aber die Baustraße im Bereich der 

Einmündung zur Grünstraße, ist für mich nicht nachvollziehbar. 

 

Was die Lärmbelastung und das Verkehrsaufkommen anbelangt, ist die Baustraße im fraglichen Bereich  wesentlich 

stärker belastet als die Oststraße. 

 

Dessen ungeachtet ist mir klar, dass man als Bürger  der Stadt Hilden keine zu hohen Forderungen stellen darf. 

Folglich ist mein Antrag als „ Minus „ zur Limitierung der Geschwindigkeit 
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auf 30 km/h für den gesamten Verlauf der Baustraße zu sehen. Ich würde mich also mit einer zumindest nächtlichen 

Lärmreduzierung durch Anordnung einer limitierten Geschwindigkeit von 30 km/h 

 

in den Nachtstunden zufrieden geben. Hier ist auch noch zu beachten, dass die Autofahrer nach Verlassen der 30-

iger Zone, richtig aufdrehen und der Schall durch die Unterführung 

multipliziert wird. Es ist daher z.B. nicht möglich bei offenem Fenster zu schlafen. 
 

MFG 

 

Hansjörg Koepsell 

hmittman
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Mittmann, Harald

Von: Hansjörg Koepsell <hansjoergkoepsell@outlook.com>

Gesendet: Donnerstag, 18. April 2019 13:42

An: Mittmann, Harald

Betreff: AW: 30-iger Zone  Baustraße ,Ecke Grünstraße

Sehr geehrter Herr Schmittmann, 

 

besten Dank für Ihre kleine“ Denksportaufgabe“ am Nachmittag: 

Ad 1 rechtsgebundener Verwaltungsakt: 

Niemand würde es als Unrecht empfinden, wenn die gesamte Baustraße in eine 30-iger Zone 

verwandelt würde. Wo kein Kläger, da kein Richter. Alle Anwohner der Baustraße wären Ihnen 

im Gegenteil sehr dankbar. Auch die Aufsichtsbehörde beim Kreis oder beim RP würde sich für die 

„Aufhebung“ dieses angestrebten Verwaltungsaktes nicht stark machen. Gründe liegen allemal vor, da auch auf der 

unteren Baustraße reger Schulverkehr herrscht. Im Einmündungsbereich 

Grünstraße geht es zum Schulzentrum Holterhöfchen und von der Walder Straße kommen große Schülermengen 

zum Berufskolleg und  ins Helmholtz- Gymnasium. 

 

Ad 2 Zum Antrag 

 

Die Auslegung zu Ziff 3 ist richtig.( Hauptantrag) 

Die Auslegung zu Ziff 4 ist ebenfalls richtig ( Hilfsantrag) 

 

MFG 

Hansjörg Koepsell 

 

 

Gesendet von Mail für Windows 10 

 

Von: Mittmann, Harald <Harald.Mittmann@hilden.de> 

Gesendet: Thursday, April 18, 2019 12:11:06 PM 

An: 'Hansjörg Koepsell' 

Betreff: AW: 30-iger Zone Baustraße ,Ecke Grünstraße  
  
Sehr geehrter Herr Koepsell, 

 

herzlichen Dank für Ihre Nachricht und die Erläuterungen. Bevor die Angelegenheit wieder der Politik zur Beratung 

und Entscheidung vorgelegt wird, gestatten Sie mir einige Erläuterungen und Nachfragen. 

 

Erläuterungen 

Das Tiefbau- und Grünflächenamt als Straßenverkehrsbehörde ist auf der Basis von §45 Straßenverkehrsordnung 

(STVO) unter bestimmten Randbedingungen befugt, Geschwindigkeitsbeschränkungen vorzunehmen. Dabei handelt 

es sich um einen rechtsgebundenen Verwaltungsakt, welcher einer freien Entscheidung (auch der Politik) nicht 

zugänglich ist. Es muss also einer der in der STVO festgelegten Gründe vorliegen, um solche Beschränkungen 

vornehmen zu können. Die Entscheidung kann gerichtlich angefochten werden. Für die von Ihnen angesprochenen 

Straßen(abschnitte) gab es solche Gründe. 

Sie weisen auf die Geschwindigkeitsbeschränkung im westlichen Teil der Baustraße Richtung Lindenplatz hin. Diese 

wurde zur Schulwegsicherung der SchülerInnen aus dem Bereich Holterhöfchen eingerichtet. Sie gilt daher nur Mo-

Fr bis 16.00 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten gab es keinen Grund für eine weiter Beschränkung. 

Im südlichen Abschnittes der Oststr. wurde die durchgehende Geschwindigkeitsbeschränkung aus Gründen der 

Verkehrssicherheit angeordnet. Zurückzuführen ist dies auf beschränkten Sichtverhältnisse im Straßenverlauf im 

Zusammenhang mit den Ein- und Ausfahrtsituationen im Bereich des dort angesiedelten Großmarktes. 

hmittman
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Auszug aus der Niederschrift 

 

 

 

10.04.2019 Stadtentwicklungsausschuss TOP 2.1 

 
Rm Burchartz/Allianz erklärte, dem Bürgerantrag könne unter Berücksichtigung der zusätzlichen 
Erläuterungen nicht zugestimmt werden. Die Erstellung eines Gutachtens werde abgelehnt. 
Dieser Meinung schloss sich Rm Schreier/CDU an. 
 
Auch sachk. Bürger Albers/Grüne sprach sich gegen die Erstellung des Gutachtens aus. Die 
Verwaltung solle jedoch prüfen, ob der Bereich Hildorado und Grünstraße als Tempo 30-Zone analog 
der Baustraße ausgewiesen werden könne. Der Antragsteller müsse in diesem Fall seinen Antrag 
zurückziehen, da er durch den Ausschuss nicht geändert werden könne. Dies solle die Verwaltung mit 
ihm besprechen. 
 
Herr Mittmann informierte, nach der Straßenverkehrsordnung könne Tempo 30 angeordnet werden. 
Die Straßenverkehrsbehörde sei jedoch nicht frei in der Entscheidung. Hierzu gebe es klare 
Regelungen, wann diese Beschränkung ergriffen werden könne: 

� Lärmschutz – nicht möglich, wie in der Sitzungsvorlage dargelegt 
� Gefahrenlage – Unfallhäufungen gebe es nicht 
� im Nahumfeld von Schulen – im Bereich des Antragstellers ist kein größerer Schülerverkehr 

zu verzeichnen. 
Als Beispiel für eine Gefahrenlage führte er die Einrichtung von Tempo 30 in der Niedenstraße an. 
Hier seien Gewerbe und Wohnen dicht beieinander. Auch die Schulwegsicherung spiele hier eine 
Rolle. 
 
Rm Joseph/FDP unterstützte den Prüfungsauftrag unter Hinweis auf die Vergrößerung des 
Schulzentrums. Dem Bürgerantrag könne so nicht zugestimmt werden. 
 
Rm Buchner/SPD stellte einen Vertagungsantrag. Die Verwaltung solle prüfen, ob Tempo 30 im 
Bereich des Hildorado und der Grünstraße eingerichtet werden könne. Mit dem Antragsteller solle 
Kontakt aufgenommen werden, ob Tempo 30 für den Schülerverkehr für ihn ausreichend sei. 
 
Rm Reffgen/BA sprach sich für die rechtssichere Lösung aus, den Bürgerantrag abzulehnen. Im 
nächsten Stadtentwicklungsausschuss könne die Verwaltung über das Ergebnis der weiteren 
Untersuchungen berichten. 
 
Nachdem Herr Mittmann auf Nachfrage von Rm Gartmann bestätigt hatte, dass der Bereich 
Baustraße/Grünstraße kein Unfallschwerpunkt ist, rief die Vorsitzende zur Abstimmung über den 
Vertagungsantrag auf. Sie teilte mit, dass die Verwaltung die Möglichkeit prüfen solle, im Rahmen der 
Schulwegsicherung Tempo 30 einzuführen und dies mit dem Antragsteller zu klären. 

 
Antragstext: 

Beschlussvorlage 
öffentlich 

 SV-Nr.:WP 14-20 SV 

66/130/1 
 

Betreff: Anregung nach § 24 GO NRW: Einrichtung Tempo 30 Baustraße 
zwischen 22.00 und 06.00 Uhr 



   

 
Es wird der Antrag gestellt, zur Herbeiführung eines dringend erforderlichen Lärmschutzes ab 22.00 
Uhr den Straßenverkehr auf der Baustraße in Höhe der Grünstraße 27 dadurch zu beruhigen, dass in 
der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr in dem genannten Bereich nur noch ein Tempo von 30 km/h zulässig ist. 
 

 

Abstimmungsergebnis: 
Vertagungsantrag mehrheitlich beschlossen mit 
9 Ja-Stimmen und 
8 Nein-Stimmen (CDU-Fraktion, FDP-Fraktion, Fraktion Allianz für Hilden) 

 
 



 
 
 
 
 

Die Bürgermeisterin 

  

Hilden, den 08.03.2019 
AZ.: IV / 66.1 / Sm. 
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Anregung/Beschwerde nach § 24 GO NRW 
 

Anregung nach § 24 GO NRW: 
Einrichtung Tempo 30 Baustraße 
zwischen 22.00 und 06.00 Uhr  
 
 
 
 
 
 
öffentlich 
 
 

Beratungsfolge:   

Haupt- und Finanzausschuss 20.03.2019 Entscheidung 
 
 
 
Abstimmungsergebnis/se 
 

 
 
 
 
SV 66/130 Anregung §24GO nächtl. Lärmschutz Baustraße 
LärmschutzRichtlinienStV2007 
Auszug aus der vorläufigen Niedereschrift StEA (SV 66/130) 
 

Für eigene Aufzeichnungen: Abstimmungsergebnis 
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Antragstext: 
 
Es wird der Antrag gestellt, zur Herbeiführung eines dringend erforderlichen Lärmschutzes ab 
22.00 Uhr den Straßenverkehr auf der Baustraße in Höhe der Grünstraße 27 dadurch zu beruhi-
gen, dass in der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr in dem genannten Bereich nur noch ein Tempo von 30 
km/h zulässig ist. 
 
 
 
Begründung: 
 
Für einige Straßen wurde diese Lärmschutzmaßnahme schon umgesetzt, nicht jedoch für die 
Baustraße im Bereich der Einmündung Grünstraße. 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusätzliche Stellungnahme der Verwaltung: 
 
In der Stellungnahme der Verwaltung zur SV 66/130 wurde erläutert, dass das Tiefbau- und Grün-
flächenamt als Straßenverkehrsbehörde bei der derzeitigen Faktenlage nicht befugt ist, die ange-
regte Geschwindigkeitsbegrenzung zu realisieren. 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss hat mehrheitlich aber der Anregung stattgegeben. Um hier zu 
einer rechtskonformen Entscheidung zu kommen, wird die Sitzungsvorlage um zusätzliche Erläute-
rungen ergänzt. 
 
1. Kurzdarstellung der Erläuterung 
 
Das Tiefbau- und Grünflächenamt als Straßenverkehrsbehörde ist auf der Basis von §45 Straßen-
verkehrsordnung unter bestimmten Randbedingungen befugt, Geschwindigkeitsbeschränkungen 
zum Lärmschutz vorzunehmen. Dabei handelt es sich um einen rechtsgebundenen Verwaltungs-
akt, welcher einer freien (mehrheitlichen) politischen Entscheidung nicht zugänglich ist. 
 
Voraussetzung für eine (positive) Entscheidung der Straßenverkehrsbehörde ist die Überschrei-
tung von Lärmwerten nach der Lärmschutzrichtlinie-StV. Die dazu notwendige Lärmberechnung 
muss nach einem bestimmten Verfahren (RLS-90) erfolgen. Solche Berechnungen liegen nicht 
vor. 
 
Hilfsweise wurden die Ergebnisse der Berechnungen aus der Lärmaktionsplanung herangezogen. 
Da diese keine Hinweise auf eine Überschreitung der Lärmgrenzwerte geben, kann die Straßen-
verkehrsbehörde keine Geschwindigkeitsbeschränkung anordnen. Die Anregung nach §24 GO 
wäre abzulehnen. 
 
Wenn der Sachverhalt weiter geprüft werden soll, müsste die vorgenannte Berechnung nach RLS-
90 durchgeführt werden. Die Kosten werden auf 3.000€ geschätzt. Die Mittel wären im Budget des 
Tiefbau- und Grünflächenamtes verfügbar. 
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Es ist eine Zurückverweisung an den Stadtentwicklungsausschuss angezeigt, um zu einer rechtlich 
tragfähigen Entscheidung zu gelangen. 
 
2. Ausführliche Sachdarstellung 
 
-Die Stadt Hilden ist als Straßenverkehrsbehörde für die Anordnung von Verkehrszeichen auf den 

kommunalen Straßen zuständig. 

-Rechtsgrundlage für die Anordnung von Verkehrszeichen ist die Straßenverkehrsordnung (STVO) 

- Nach § 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 STVO können die Straßenverkehrsbehörden Nutzungsbeschrän-

kungen zum Schutz vor Lärm vornehmen: 

Die Straßenverkehrsbehörden können die Benutzung bestimmter Straßen oder Straßenstre-

cken aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs beschränken oder verbieten 

und den Verkehr umleiten. Das gleiche Recht haben sie 

1. zur Durchführung von Arbeiten im Straßenraum, 

2. zur Verhütung außerordentlicher Schäden an der Straße, 

3. zum Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm und Abgasen 

-Diese Befugnis wird durch § 45 Abs. 9 Satz 2 StVO hinsichtlich Beschränkungen des fließenden 

Verkehrs dahin modifiziert, dass Voraussetzung hier eine besondere örtliche Gefahrenlage ist, die 

das allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung der Wohnbevölkerung durch Lärm und Abgase er-

heblich übersteigt.  

Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sind nur dort anzuordnen, wo dies auf Grund 

der besonderen Umstände zwingend erforderlich ist. Dabei dürfen Gefahrzeichen nur dort 

angeordnet werden, wo es für die Sicherheit des Verkehrs erforderlich ist, weil auch ein 

aufmerksamer Verkehrsteilnehmer die Gefahr nicht oder nicht rechtzeitig erkennen kann 

und auch nicht mit ihr rechnen muss. Insbesondere Beschränkungen und Verbote des flie-

ßenden Verkehrs dürfen nur angeordnet werden, wenn auf Grund der besonderen örtlichen 

Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht, die das allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung 

der in den vorstehenden Absätzen genannten Rechtsgüter erheblich übersteigt. 

Diese Voraussetzung ist nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (seit 

Urteil vom 4. Juni 1986 - 7 C 76.84 - BVerwGE 74, 234) dann erfüllt, wenn Lärm oder Abgase Be-

einträchtigungen mit sich bringen, die jenseits dessen liegen, was unter Berücksichtigung der Be-

lange des Verkehrs im konkreten Fall als ortsüblich hingenommen und damit zugemutet werden 

muss. 

Für die Beurteilung der Frage, wann die Zumutbarkeit einer Lärmbelastung im Zusammenhang mit 

dem Eingreifen der Ermächtigungsgrundlage nach § 45 Abs. 9 Satz 2 i. V. m. Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 

StVO überschritten wird, können die Immissionsgrenzwerte des § 2 Abs. 1 der Verkehrslärm-

schutzverordnung (16. Verordnung zum Bundes-Immissions-schutzgesetz - 16. BImSchV -) als 

Orientierungspunkte herangezogen werden (BVerwG, Urteil vom 22. Dezember 1993, a. a. O.; 

Bay. VGH, Urteil vom 21. März 2012, a. a. O., Rn. 28). Wenn diese Schwelle der Lärmbelastung 

erreicht ist, sind die tatbestandlichen Voraussetzungen für ein Tätigwerden der Straßenverkehrs-

behörde erfüllt und die Behörde hat dann unter Gebrauch ihres Ermessens über Beschränkungen 

des fließenden Verkehrs zu entscheiden bzw. ist auf entsprechenden Antrag hin dann zu einer 

Ermessensentscheidung verpflichtet. 

Weitere Entscheidungsgrundlagen sind die Richtlinien für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen 
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zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm (Lärmschutz-Richtlinien-StV (s. Anlage)) sowie die Richtli-

nien für Lärmschutz an Straßen (RLS 90). 

Die vorgenannten Voraussetzungen für eine Entscheidung der Straßenverkehrsbehörde im 

Sinne der Antragstellung sind jedoch nicht gegeben. 

Die 16. BImSchV gilt nur für Straßenneubauten. Insofern können die dortigen Grenzwerte nur als 

Orientierungspunkt herangezogen werden.  Sie liegen in allgemeinen und reinen Wohngebieten 

(wie die Lage des Hauses des Antragstellers) 59 dB(A) am Tage und 49 dB(A) in der Nacht. Wer-

den diese Werte nicht überschritten, so gibt es nach derzeitiger Rechtsprechung keinerlei An-

spruch gegen die Straßenverkehrsbehörde auf Tätigwerden (s. z.B. VG Oldenburg (Oldenburg) 7. 

Kammer, Urteil vom 13.06.2014, 7 A 7110/13). 

Die Lärmschutz-Richtlinie-StV gilt dagegen für Bestandsstraßen.  Dabei gelten dort folgende 

Richtwerte: In reinen und allgemeinen Wohngebieten,  70 dB(A) zwischen 06.00und 22.00Uhr 

(tags), 60 dB(A) zwischen 22.00 und 06.00Uhr (nachts)". 

Für den „Lärmaktionsplan Stufe II gemäß § 47 BImSchV für die Stadt Hilden“ wurden Lärmberech-

nungen für diverse Straßen erstellt. Dazu gehört auch der Straßenbereich, in dem das Haus des 

Antragstellers steht. 

Grundlage der Berechnung zur Ermittlung der Lärmbelästigungen an Straßen ist gemäß §5Abs.1 

der 34. Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchV) die „Vorläufige Berech-

nungsmethode für den Umgebungslärm an Straßen“ (VBUS). Zudem erfolgt die Ermittlung der 

Belastungszahlen auf Grundlage der „Vorläufigen Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belas-

tungszahlen durch Umgebungslärm“ (VBEB).  

Die Berechnungen liefern Lärmwerte von 50-55 dB (A) nachts und 60-65 dB (a) tags.  

Auch wenn für die Lärmaktionsplanung ein anderes Lärmberechnungsverfahren eingesetzt werden 

muss als bei der Lärmschutz-Richtlinie-StV, so sind nach hiesigem Kenntnisstand die Ergebnisse 

vergleichbar. 

 Dies vorausschickend liegen die Berechnungswerte unterhalb der Orientierungswerte aus den 

Lärmschutz-Richtlinien-StV. Da diese Orientierungswerte von 70 dB(A) tags sowie 60 dB(A) 

nachts nicht überschritten werden, kommt hier ein gebundener Anspruch des Antragstellers auf 

straßenverkehrsbehördliches Einschreiten i. S. v. § 45 StVO nicht in Betracht. 

Die geringfügige rechnerische Überschreitung der Orientierungswerte aus der 16. BImSchV führt 

nicht dazu, dass ein unterhalb dieser Werte grundsätzlich nicht gegebener Anspruch auf Überprü-

fung und Ermessensbetätigung der Straßenverkehrsbehörde hier etwa in einen Anspruch auf er-

messensfehlerfreie Entscheidung der Straßenverkehrsbehörde umschlagen könnte. Denn nach 

o.g. Nr. 3 der Lärmschutz-Richtlinien-StV soll durch etwaige straßenverkehrsrechtliche Maßnah-

men der Beurteilungspegel unter den Richtwert abgesenkt, mindestens jedoch eine Pegelminde-

rung von 3 dBA bewirkt werden. 

Die Ergebnisse von RLS-90 Berechnungen im Rahmen der Lärmaktionsplanung an anderen Stra-

ßen in Hilden lassen jedoch den Schluss zu, dass eine solche Absenkung mit der beantragten Ge-

schwindigkeitsbeschränkung nicht zu erreichen ist. 

Zusammenfassend ist also derzeit davon auszugehen, dass die straßenverkehrsrechtlichen Vo-
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raussetzungen für die Anordnung von geschwindigkeitsbeschränkenden Maßnahmen nicht vorlie-

gen. Insofern wäre eine Umsetzung des Beschlusses aus hiesiger Sicht nach derzeitiger Datenla-

ge rechtsfehlerhaft. Eine andere Sichtweise wäre nur dann denkbar, wenn RLS-90 Berechnungen 

zu einem deutlich anderen Ergebnis führen würden. 

Vor diesem Hintergrund sollte eine Zurückverweisung an den Stadtentwicklungsausschuss erfol-
gen. Dort könnte dann entschieden werden, ob eine Berechnung nach RLS-90 durchgeführt wer-
den soll. Die Kosten werden auf 3.000€ geschätzt. Die Mittel wären im Budget des Tiefbau- und 
Grünflächenamtes verfügbar. 
 
 
Birgit Alkenings 
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Die Bürgermeisterin 

  

Hilden, den 06.02.2019 
AZ.: IV / 66.1 / Sm. 

 
 
 
WP 14-20 SV 66/130 
 

Anregung/Beschwerde nach § 24 GO NRW 
 

Anregung nach § 24 GO NRW: 
Einrichtung Tempo 30 Baustraße 
zwischen 22.00 und 06.00 Uhr  
 
 
 
 
 
 
öffentlich 
Finanzielle Auswirkungen  ja   nein  noch nicht zu übersehen 
Personelle Auswirkungen  ja  nein  noch nicht zu übersehen 
 
 
 

Beratungsfolge:   

Stadtentwicklungsausschuss 27.02.2019 Entscheidung 
 
 
 
Abstimmungsergebnis/se 
 
Stadtentwicklungsausschuss 27.02.2019  

 
 
 
 
 
Anlage 1 Anregung Einrichtung Tempo 30 Baustraße 
Anregung nach § 24 GO NRW Einrichtung Tempo 30 Baustraße zwischen 22.00 und 06.00 Uhr 
 

Für eigene Aufzeichnungen: Abstimmungsergebnis 

 JA NEIN ENTH. 

SPD    

CDU    

Grüne     

Allianz    

FDP    

BÜRGERAKTION      

AfD    

Übersicht 
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Antragstext: 
 
Es wird der Antrag gestellt, zur Herbeiführung eines dringend erforderlichen Lärmschutzes ab 
22.00 Uhr den Straßenverkehr auf der Baustraße in Höhe der Grünstraße 27 dadurch zu beruhi-
gen, dass in der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr in dem genannten Bereich nur noch ein Tempo von 30 
km/h zulässig ist. 
 
 
 
Begründung: 
Für einige Straßen wurde diese Lärmschutzmaßnahme schon umgesetzt, nicht jedoch für die 
Baustraße im Bereich der Einmündung Grünstraße. 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Mit Ratsbeschluss vom 02.11.2016 wurde der „Lärmaktionsplan Stufe 2“ der Stadt Hilden be-
schlossen. Grundlage dazu ist die EU- Umgebungslärmrichtlinie und § 47 des Bundesimmissions-
schutzgesetzes (BlmSchG). In diesem Rahmen waren u.a. Hauptverkehrsstraßen mit mehr als 3 
Mio. Kraftfahrzeugen/Jahr [ca. 8.200 Kfz/Tag] bezüglich ihrer Lärmsituation zu untersuchen. Auch 
wenn die Baustraße unterhalb dieser Verkehrsbelastung liegt, wurde sie mit in die Lärmkartierung 
mit aufgenommen. Die Abbildung zeigt die untersuchten Straßen. 
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Die Ergebnisse der Berechnungen wurden getrennt für die Tages- und Nachtstunden ermittelt, da 
es unterschiedliche Lärmschutzwerte gibt. Das Ergebnis für nachts zeigt die folgende Abbildung. 
Eine Überschreitung für die Baustraße liegt nicht vor. 
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Für die Straßen, bei denen die Lärmkartierung Überschreitungen der Lärmschutzwerte ergab, 
wurden jeweils Maßnahmenkonzepte entwickelt. Eine der Lärmreduzierungsmöglichkeiten ist da-
bei die Einrichtung von Geschwindigkeitsbegrenzungen. 
 
Zu dessen Umsetzung wurde u.a. vorgesehen, dass an bestimmten Straßen(abschnitten) im 
Stadtgebiet eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h, im Zeitraum von 22.00 bis 06.00 
Uhr, angeordnet wird. 
 
Diese ausgesuchten Straßen(abschnitte) wurden durch spezielle Ingenieurbüros erarbeitet und mit 
allen Beteiligten (Kreis Mettmann, Kreispolizeibehörde Mettmann, Straßenbaulastträger (bzw. 
Straßenbaubehörde) Landesbetrieb Straßenbau NRW, Straßenverkehrsbehörde Hilden) noch 
einmal abgestimmt. Zwischenzeitlich wurden auch entsprechende Beschilderungen vorgenommen. 
 
Gemäß des „Lärmaktionsplans Stufe 2“ gehört die Baustraße nicht zu den benannten Straßen, da 
die Lärmkartierung keine Hinweise auf eine Überschreitung der Lärmschutzgrenzwerte gegeben 
hat. Insofern ist für diese Straße auch keine Rechtsgrundlage für eine Anordnung von 30 km/h 
zwischen 22.00 und 06.00 Uhr gegeben. 
 
Insofern ist die Stadt Hilden als Straßenverkehrsbehörde nicht befugt, an der Baustraße aus Lärm-
schutzgründen eine Geschwindigkeitsbegrenzung in den Nachtstunden auszuweisen. 
 
Der gesamte Lärmaktionsplan ist auf der Internetseite der Stadt Hilden unter 
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https://www.hilden.de/sv_hilden/Schöner%20wohnen/Bauen%20und%20Wohnen/Stadtplanung/Ba
uleitplanung/Projekte/Lärmaktionsplan/ verfügbar. 
 
 
 
Gez. Birgit Alkenings 
 
 
 
 
 



STADTHILDEN
%1st&le

Oa Dez, 2018

Amt

Stadt Hi !den

Am Rathaus 1

40721 Hi lden

Hansjörg Koepsell

Grünstraße 27

40723 Hilden

.... Ant.

Bürgerantrag nach § 24 GO

Hilden, den 30.11.2018

Nach § 24 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen —GO NRW— in der Fassung

der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666/SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert

durch Gesetz vom 3. Februar 2015 (GV.NRW.S. 208) hat jeder das Recht, sich einzeln oder in

Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Anregungen oder Beschwerden in Angelegenheiten

der Stadt an den Rat der Stadt zu wenden.

Hiermit stelle ich den Antrag,

zur Herbeiführung eines dringend erforderlichen Lärmschutzes ab 22,00 Uhr

den Straßenverkehr auf der Baustraße in Höhe der Grünstraße 27 dadurch zu beruhigen,

dass in der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr in dem genannten Bereich nur noch ein Tempo von 30 km/h

zulässig ist.

asmeets
Hervorheben



Ferner wird beantragt, die Einhaltung eines entsprechenden Tempo limits auch zu kontrollieren bzw.
kontrollieren zu lassen, da nur dann ausreichender Lärmschutz gewährleistet ist.

Begründung:

Für einige Straßen wurde diese Lärmschutzmaßnahme schon umgesetzt, nicht jedoch für die

Baustraße im Bereich der Einmündung Grünstraße

Als Bewohner des Hauses Grünstraße 27 sind wir in besonderer Weise von dem Verkehrslärm auf der

Baustraße betroffen.

lichen4rüßen

///

asmeets
Kommentar zu Text

rbecker
Rechteck

rbecker
Hervorheben



 

 

 

Auszug aus der vorläufigen Niederschrift 

 

 

 

27.02.2019 Stadtentwicklungsausschuss TOP 2.1 

 
Rm Burchartz/Allianz, Rm Vogels/Grüne sowie Rm Buchner/SPD befürworteten den Antrag und 
schlugen vor, die Verkehrsbehörde möge hier grundsätzlich eine Tempo 30 Zone ohne Beschränkung 
auf die Nachtzeiten von 22:00 Uhr-06:00 Uhr, einrichten. 
 
Rm Remih/FDP führte aus, seine Fraktion lehne den Antrag ab, wenn nicht ganztägig eine Tempo 30 
Zone eingerichtet werde. 
 
Rm Schreier/CDU und Rm Reffgen/BA erklärten, dass sie den Antrag ablehnen würden, da die 
Voraussetzungen hierfür nicht gegeben seien.  
 
Herr Mittmann erläuterte, dass die Straßenverkehrsbehörde hier auf der Basis der derzeit 
vorliegenden Daten keine nächtliche Geschwindigkeitsbeschränkung anordnen könne. Die Daten aus 
dem Lärmaktionsplan gäben keine Hinweise auf eine Überschreitung der Lärmschutzwerte. Nur dann 
wäre eine Rechtsgrundlage gegeben. 

 
Antragstext: 
Es wird der Antrag gestellt, zur Herbeiführung eines dringend erforderlichen Lärmschutzes ab 22.00 
Uhr den Straßenverkehr auf der Baustraße in Höhe der Grünstraße 27 dadurch zu beruhigen, dass in 
der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr in dem genannten Bereich nur noch ein Tempo von 30 km/h zulässig ist. 

 
Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich beschlossen mit 
9 Ja-Stimmen und 7 Nein-Stimmen (CDU-Fraktion, Fraktion Bürgeraktion, FDP-Fraktion) 

 
 

Beschlussvorlage 
öffentlich 

 SV-Nr.:WP 14-20 SV 
66/130 

 

Betreff: Anregung nach § 24 GO NRW: Einrichtung Tempo 30 Baustraße 
zwischen 22.00 und 06.00 Uhr 
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